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RS OGH 1991/10/10 7Ob582/91,
6Ob643/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1991

Norm

ABGB §94 Abs2

ABGB §140 Bc

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, daß der Beklagte nicht gezwungen ist, über eine normale Lehrverp4ichtung hinausgehende

berufliche Leistungen zu erbringen, verstößt nicht gegen zwingende Grundsätze der Unterhaltsbemessung.

Entscheidungstexte

7 Ob 582/91

Entscheidungstext OGH 10.10.1991 7 Ob 582/91

6 Ob 643/95

Entscheidungstext OGH 21.12.1995 6 Ob 643/95

nur: Der Beklagte nicht gezwungen ist, über eine normale Lehrverpflichtung hinausgehende berufliche Leistungen

zu erbringen. (T1)
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